
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „In der Breite“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB 
 
Bekanntgabe des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bermatingen hat am 27.02.2018 in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, den Bebauungsplan „In der Breite“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 b 
BauGB aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „In der Breite“ befindet sich nördlich 
des Einkaufsmarktes „Nah&Gut“, südlich des Sportzentrums und westlich der 
Wohnbebauung „Am Sportplatz“. Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke mit den 
Flurstücks-Nummern: 716/67 sowie Teilflächen der Grundstücke mit den Flst.-Nrn. 58 und 
716/68, Gemarkung Bermatingen mit einer Gesamtfläche von ca. 1 Hektar. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „In der Breite“ ist in dem als Anlage 
abgedruckten Lageplan dargestellt. 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) geschaffen werden.  
 
Der Bebauungsplan wird ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt.  
 
Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung können von der Öffentlichkeit (hierzu zählen auch Kinder und Jugendliche) im 
Rathaus Bermatingen, Rathausplatz 1, Kämmerei, Zimmer 9, 88697 Bermatingen während 
der üblichen Öffnungszeiten unterrichten und sich innerhalb einer Frist von 6 Wochen zur 
Planung schriftlich oder mündlich zur Niederschrift äußern. Es wird weiter darauf 
hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet unter 
www.bermatingen.de eingestellt. 
 
 
Bermatingen, den 10.03.2018 
 
gez. Martin Rupp 
Bürgermeister 




